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Die eCommerce-Verbindungsstelle 
Deutschland wurde zum 1. Januar 2003 
beim Zentrum für Europäischen Ver-
braucherschutz e. V. eingerichtet. Dies 
beruht auf einer Entscheidung des Bun-
desministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz. Die eCommerce-Ver-
bindungsstelle befasst sich mit allen 
Fragen rund um den Vertrieb von Wa-
ren oder Dienstleistungen über das In-

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z. B.  
Verbraucherinnen / Verbraucher) verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-

lich für beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

DIE ECOMMERCE-VERBINDUNGSSTELLE  
DEUTSCHLAND

ternet und richtet ihr Beratungsange-
bot gleichermaßen an Unternehmer 
und Verbraucher.*

Auf unserer Homepage finden Sie um-
fangreiche Informationen zum Recht 
im Internet sowie Hinweise auf diver-
se Organisationen und weitere An-
sprechpartner zu speziellen Themen 
des eCommerce.

Die eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland wird vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz finanziert.

Bei Fragen können Sie sich 

gerne direkt an uns wenden:
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Möchte der Kunde eine Webseite be-
suchen, wird ihm der Zugang zur Sei-
te verweigert. Er erhält z. B. Meldun-
gen wie: „Das Video ist in Ihrem Land 
nicht verfügbar“. Oder der Kunde wird 
auf eine andere Seite umgeleitet, die 
speziell auf das Land zugeschnitten ist, 
in dem der Kunde lebt. Auf dieser Sei-
te werden aber oftmals andere Waren 
angeboten als auf der ursprünglichen 
Seite. Und es werden andere, manch-
mal sogar höhere Preise verlangt.

Diese Art der Diskriminierung gehört 
nun hoffentlich bald der Vergangen-
heit an. Denn seit dem 3. Dezember 
2018 wird die Geoblocking-Verord-
nung (EU) 2018/302 angewendet. Sie 
verbietet ungerechtfertigtes Geo- 
blocking innerhalb des EU-Binnen-
marktes, in Island, Liechtenstein und 
Norwegen. Kunden sollen über die 

Landesgrenzen hinaus online einkau-
fen können; Unternehmen über die 
Grenzen hinweg online verkaufen. Die 
Geoblocking-Verordung spielt eine 
wichtige Rolle im Rahmen der EU-Stra-
tegie für einen digitalen Binnenmarkt. 
Sie ist aber nur ein Teil vieler einzelner 
Schritte, die die Europäische Union be-
reits unternommen hat. 

Die Ziele der Geoblocking-Verordnung 
sind klar definiert: 

• Besserer Zugang zu online angebo-
tenen Waren und Dienstleistungen

• Stärkung des digitalen Binnenmarkts

• Verbesserte Rechtssicherheit für Un-
ternehmer

• Senkung der Transaktionskosten

• Verringerung des Verwaltungsauf-
wands für Unternehmer

GEOBLOCKING: WAS IST DAS?

Geoblocking beschreibt alle Geschäftspraktiken, bei denen ein 

Kunde aufgrund seiner Nationalität, seines Wohnorts, seines 

Aufenthaltsorts, des Ausstellungsorts seines Zahlungsmittels, 

des Standorts seines Zahlungskontos, der Sprachauswahl, der 

Lieferadresse oder seines Firmensitzes benachteiligt wird.
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Technisch geschieht dies durch die Er-
mittlung des Wohnsitzes beziehungs-
weise des momentanen Aufenthaltsor-
tes, was sich u. a. anhand der IP-Adres- 
se auslesen lässt. 

Da der Anbieter nun weiß, von wel-
chem Land aus der Kunde auf die Sei-
te zugreifen möchte, kann er diesen 
auf die zugehörige, länderspezifische 

WIE FUNKTIONIERT GEOBLOCKING?

Webseite umleiten. Auf dieser Seite ist 
das gewünschte Produkt oftmals nicht 
oder zu einem anderen Preis verfüg-
bar. Oder es gibt ein komplett ande-
res Sortiment. 

Vor allem Kunden aus kleineren EU-Län-
dern, wie Malta oder Luxemburg, oder 
Käufer aus Grenzregionen sind davon 
betroffen. 

Der Zugang zu Waren und Dienstleistungen  

wird beim Geoblocking für Kunden z. B. aufgrund 

ihrer Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes und des 

Firmensitzes gesperrt oder eingeschränkt. 
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BEISPIELE FÜR GEOBLOCKING

Ein deutscher Kunde möchte seine Bestellung in Dänemark 
mit Kreditkarte bezahlen. Diese wird aber abgelehnt, weil 

die Karte aus einem anderen EU-Land stammt.

Ein deutscher Kunde hat im Italien-Urlaub auf einer italienischen 
Internetseite eine Jacke gesehen, die er online bestellen möchte. 

Wieder in Deutschland ruft er die italienische Webseite auf, wird aber sofort 
zur deutschen Seite weitergeleitet. Dort wird der gesuchte Artikel nicht 

angezeigt. Der Kunde ruft seinen Bekannten in Italien an. Auch dieser geht 
ins Internet, und siehe da, die Jacke ist auf der italienischen Seite verfügbar.

Ein deutscher Kunde möchte eine Sonnenbrille auf einer  
spanischen Seite bestellen. Er scheitert aber an der Eingabe der deutschen 

Lieferadresse, weil das spanische Bestellsystem keine deutschen Anschriften 
kennt oder weil der Händler keine Lieferung nach Deutschland vorsieht.
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Die Europäische Union hat zur Abschaffung des Geo- 

blockings zwei Verordnungen erlassen: Die Portabilitäts-

verordnung und die Geoblocking-Verordnung. Ziel: Förderung 

des grenzüberschreitenden elektronischen Handels

Viele Anwender kennen die Meldung: 
„Dieses Video ist in Ihrem Land nicht 
verfügbar.“ Geoblocking ist der Grund 
dafür. 

Ein erster Schritt zur Abschaffung des 
Geoblockings war die Portabilitätsver-
ordnung (EU) 2017/1128. Diese regelt, 
dass ein Nutzer, der in Deutschland 
ein kostenpflichtiges Abonnement 
bei Streaming-Diensten wie beispiels-
weise Netflix, Amazon Prime, Spotify 
oder Apple Music hat, das Abonne-
ment auch während eines vorüber-
gehenden Aufenthalts in einem an-
deren EU-Land nutzen kann. 

Gleiches gilt für Abos zum Herunterla-
den von E-Books, Sendungen privater 

TV-Sender auf Abruf und Live-Über-
tragungen von Sportveranstaltungen,  
z. B. über Sky Go, Eurosport oder DA-
ZN. Lange Zeit haben Streaming-Platt-
formen ihre Dienste für Nutzer in an-
deren Ländern gesperrt.

Der Grund ist das im Urheberrecht gel-
tende Territorialprinzip. Dieses besagt, 
dass alle Personen den Gesetzen des 
Staates unterliegen, auf dessen Gebiet 
sie sich aufhalten. 

Daher müssen Streaming-Dienste den 
Urheber fragen, ob sie Medieninhalte 
in einem anderen Land anbieten dür-
fen und die zugehörige Lizenz einho-
len. Die Folge: Medieninhalte sind in ei-
nem Land lizenziert, im anderen nicht. 

DIE PORTABILITÄTSVERORDNUNG: DIGITALE INHALTE 
ODER ONLINEDIENSTE IM EU-AUSLAND NUTZEN

ABSCHAFFUNG DES GEOBLOCKINGS: 
WELCHE MAßNAHMEN GIBT ES?
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Portabilitätsverordnung 
Die Portabilitätsverordnung ändert 
nichts am Urheberrecht und am Ter-
ritorialprinzip, schränkt dieses jedoch 
ein. Die Nutzung eines bezahlten Strea-
ming-Dienstes gilt bei vorübergehen-
den Auslandsaufenthalten nun nicht 
mehr als eine Auslandsnutzung, son-
dern als eine Nutzung im Heimatland. 

Kostenpflichtige Streaming-Dienste 
dürfen den Zugang bei einem vorü-
bergehenden Aufenthalt im EU-Aus-
land daher auch nicht mehr beschrän-
ken, sondern müssen den Kunden voll-
ständigen Zugriff auf ihre bezahlten 
Medieninhalte ermöglichen.

Ein Problem: 
Der Begriff vorübergehend. Eine kon-
krete Zeitangabe gibt es in der Porta-
bilitätsverordnung nämlich nicht. Klar 
ist aber: Wer sich dauerhaft im EU-Aus-
land aufhält, zum Beispiel für immer ins 
Ausland zieht, riskiert, dass der Dienst 
irgendwann einmal blockiert wird.

GEOBLOCKING

TROTZ PORTABILITÄTS-

VERORDNUNG 
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Live-Streams oder 
Mediatheken der öffentlich-

rechtlichen Sender 

Öffentlich-rechtliche Sender 
können selbst entscheiden, ob 
sie ihre Inhalte im EU-Ausland 

verfügbar machen oder nicht. Das 
kann bedeuten, dass in Spanien 

beispielsweise Netflix-Serien laufen, 
die ARD-Sendung aber nicht.

Abschluss von Streaming-Abos

Streaming-Abos für Filme, Musik 
oder E-Books können nicht 

außerhalb des Wohnsitzlandes 
abgeschlossen werden. Ein Nutzer 

aus Deutschland kann z. B. kein Abo 
bei Netflix in Spanien abschließen.



Umgehung der Ländersperren
Über die IP-Adresse können die Anbie-
ter z. B. zurückverfolgen, aus welchem 
Land der Nutzer auf ihre Seite zugreift. 
Hält er sich in einem Land auf, für den 
der Inhalt nicht freigegeben ist, wird er 
auch nicht angezeigt. Durch die Einrich-
tung eines sogenannten Proxy-Servers 
können Sperren, die in einem anderen 
Land bestehen, umgangen werden. 

Auch Virtual Private Networks (VPN- 
Netzwerke) ermöglichen eine Umge-
hung der Ländersperren. Über sie lässt 
sich weltweit anonym surfen. Bei dieser 
Technik schaltet sich ein sog. VPN-Ser-
ver zwischen das Endgerät (Smartpho-
ne, PC, Tablet) und den Server des Strea-
ming-Dienstes. Der VPN-Server gibt vir-
tuell einen anderen als den tatsächli-
chen Standort vor, leitet alle Daten 
weiter und verschlüsselt sie zusätzlich. 

Bleibt die Frage, ob es legal ist, Län-
dersperren zu umgehen. 

Das hängt zum Großteil davon ab, ob 
sie als wirksame technische Schutzmaß-
nahme im Sinne des Gesetzes gelten. 
Da es bisher keine einschlägigen Ur-
teile zu diesem Thema gibt, dürfte ei-
ne Umgehung der Ländersperren zu-
nächst einmal keine rechtlichen Kon-
sequenzen haben. 

Wer die Sperren umgeht, verstößt 
aber meist gegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Anbieters. 
Dieser kann dann den kompletten Zu-
griff, auch auf die Inhalte des Heimat-
landes, sperren. Ob die Sperre nur für 
einen bestimmten Zeitraum gilt oder 
ob der Kunde dauerhaft gesperrt wird, 
entscheidet der Anbieter.

Fazit
Wer diesen Problemen von vorneherein 
aus dem Weg gehen möchte, sollte die 
Hände von solchen Praktiken lassen!

11



Re
sü

m
ee

DIE PORTABILITÄTSVERORDNUNG KURZ UND KNAPP

Streaming-Abos können nur im Wohnsitzland abgeschlossen werden. 
Ein Nutzer, der in Deutschland lebt, hat auch weiterhin kein Recht, ein 

Abonnement bei einem französischen Bezahlfernsehsender abzuschließen.

Bezahldienste müssen ihre Inhalte für vorübergehende 
Aufenthalte in einem anderen EU-Land, Norwegen, Island 

und Liechtenstein zur Verfügung stellen. Man spricht dann von 
grenzüberschreitender Portabilität. Anbieter kostenfreier Inhalte 

können frei entscheiden, ob sie diese nur im In- oder auch im Ausland 
bereitstellen wollen. Dies gilt z. B. für öffentlich-rechtliche Sender. 

Anbieter können Nutzern, die z. B. dauerhaft ins Ausland ziehen, den 
Zugang zu ihren Inhalten verweigern. Die Anbieter dürfen nämlich 

den gewöhnlichen Aufenthalt, z. B. anhand der Rechnungsadresse, des 
Zahlungsmittels, der IP-Adresse oder des Internetproviders, ermitteln. 



Die Geoblocking-Verordnung (EU) 
2018/302 knüpft an die Dienstleis-
tungsrichtlinie 2006/123/EG an. Sie ver-
bietet allen, die Dienstleistungen er-
bringen, z. B. Handwerkern, ihre Kun-
den aufgrund der Staatsangehörigkeit 
oder des Wohnsitzes zu diskriminieren. 
Die Geoblocking-Verordnung weitet 
diese Regelung explizit auf den On-
line-Handel aus. 

Sie gilt in allen 28 EU-Mitgliedstaa-
ten, Norwegen, Island und Liechten-
stein. Sie betrifft sowohl Kunden als 
auch Anbieter.

Unter den Begriff des Kunden fallen:
• Verbraucher, die Waren für private 

Zwecke kaufen.

• Unternehmer, die als Endkunde Wa-
ren einkaufen, sie also nicht weiter-
verarbeiten oder verkaufen. Die Ver-
ordnung wird somit auch im B2B- 
Bereich angewendet. 

Unter den Begriff des Anbieters fallen:
• Unternehmer, die im Internet ihre 

Waren und Dienstleistungen anbie-
ten, und zwar sowohl in der EU, Nor-
wegen , Island und Liechtenstein als 

DIE GEOBLOCKING-VERORDNUNG:  
GEOBLOCKING BEI WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

auch Unternehmer, die aus einem 
Nicht-EU-Land heraus ihre Aktivität 
auf mindestens ein EU-Land richten.

Diskriminierungsfreier Zugang zu 
Waren und Dienstleistungen
Die Geoblocking-Verordnung soll ver-
hindern, dass Verbraucher und Unter-
nehmer, die Waren und Dienstleistun-
gen online im EU-Ausland erwerben 
möchten, aufgrund ihrer Staatsange-
hörigkeit, ihres Wohn- oder Firmensit-
zes benachteiligt werden.

Die Verordnung sieht folgendes vor: 
• Verboten ist es, Kunden ohne aus-

drückliche Zustimmung auf eine an-
dere Seite weiterzuleiten sowie den 
Zugang zu sperren oder zu beschrän-
ken (Art 3). Wird der Zugang aus ob-
jektiven Gründen (z. B. Gefahr der 
Nichtzahlung) oder aus rechtlichen 
Gründen (z. B. Einfuhrverbot) ge-
sperrt, eingeschränkt oder erfolgt 
eine Weiterleitung, muss dem Kun-
den klar und deutlich erklärt wer-
den warum. Und zwar in der Spra-
che der Webseite, auf die der Kun-
de ursprünglich zugreifen wollte.
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• Anbietern ist es untersagt, unter-
schiedliche Allgemeine Geschäfts-
bedingungen für den Zugang zu 
Waren und Dienstleistungen fest-
zulegen (Art 4). 
Anbieter dürfen somit auf ein und 
derselben Webseite keine unter-
schiedlichen Nettopreise verlangen 
oder unterschiedliche Liefer- und 
Zahlungsbedingungen festlegen. 

Beispiel
Bestellen ein französischer und ein 
deutscher Kunde auf der gleichen 
Internetseite, müssen sie auch die 
gleichen Nettopreise, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen erhalten. Die 
Frachtkosten können aber unter-
schiedlich sein.

Unternehmer dürfen selbst entschei-
den, in welche Länder sie liefern und 
in welche nicht. Falls aber ein Kunde 
aus einem EU-Land bestellen möch-
te, in das der Händler normalerweise 
nicht liefert, muss ihm dennoch die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ei-
ne Bestellung aufzugeben. Und zwar 
zu den selben Liefer- und Abholop-

WEITERLEITUNG,

SPERRUNG, BEGRENZUNG

DES ZUGANGS

KURZ UND KNAPP

Anbietern ist es grundsätzlich nicht er-
laubt, den Zugang zu ihrer Internetsei-
te aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
des Wohn- oder Firmensitzes des Kun-
den zu sperren oder zu beschränken.

Ausnahmen

1. Die Weiterleitung ist nach Europäi- 
schem Recht oder nationalem Recht 
erforderlich. So kann beispielsweise 
ein Händler, der Feuerwerkskörper 
verkauft, den Zugang zu seiner In-
ternetseite für Kunden eines Landes  
blockieren, in das keine Feuerwerks-
körper aus einem anderen Land ein-
geführt werden dürfen. 

2. Der Kunde hat ausdrücklich seine 
Zustimmung zur Weiterleitung auf ei-
ne andere Internetseite gegeben. Er 
wurde z. B. in einem Fenster auf der 
Seite gefragt, ob er weitergeleitet wer-
den möchte. Der Kunde hat dann das 
Kästchen „ja“ angeklickt. 
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tionen wie sie einem Kunden in ei-
nem Land angeboten werden, in das 
der Händler liefert.

Der Kunde hat dann zwei Möglich-
keiten:

– Er lässt sich die Ware an eine Ad-
resse liefern, die in einem EU-Mit-
gliedstaat liegt, für den der Händ-
ler in seinen AGB die Lieferung an-
bietet. Dann muss der Kunde in der 
Konsequenz die Ware dort abho-
len oder den Weitertransport nach 
Hause selbst organisieren.

– Er holt die Ware an einem zwischen 
ihm und dem Händler vereinbar-
ten Lieferort ab. Dieser liegt in ei-
nem EU-Mitgliedstaat, für den der 
Händler in seinen AGB die Abho-
lung anbietet. (Art. 4)

• Anbieter dürfen frei entscheiden, 
welche Zahlungsmittel (z. B. Über-
weisung, Kreditkarte, Lastschrift) und 
Zahlungsmarken (z. B. Visa Card, Mas-
tercard) sie akzeptieren (Art. 5). Es 
ist ihnen untersagt, unterschiedliche 
Zahlungsbedingungen aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, des Wohn- oder 
Firmensitzes des Kunden, des Orts 
des Zahlungskontos, des Firmensit-
zes der Bank oder des Ausstellungs-
orts des Zahlungsmittels festzulegen.
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ZAHLUNGSVORGÄNGE

KURZ UND KNAPP

Der Händler kann frei entscheiden, 
welche Zahlungsmittel und Zahlungs-
marken er akzeptiert und welche nicht. 

Aber: 

• Kann zum Beispiel ein deutscher 
Kunde im Online-Shop mit einer 
Überweisung bezahlen, darf der 
Händler die Zahlung eines spani-
schen Kunden per Überweisung 
von einem spanischen Bankkon-
to aus nicht ablehnen. Ablehnen 
dürfte er das nur, wenn er die Zah-
lung per Überweisung grundsätz-
lich ausschließt.

• Kann beispielsweise ein deutscher 
Kunde mit einer bestimmten Kredit-
karten-Art, zum Beispiel Visa Card, 
bezahlen, muss der Händler auch 
eine spanische Visa Card akzeptie-
ren. Ablehnen kann er nur, wenn er 
die Zahlung dieser Kreditkartenart 
grundsätzlich ausschließt. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN KURZ UND KNAPP

3. Wenn die Ware an eine Adresse in 
einem EU-Land geliefert wird, das 
der Händler laut seinen AGB belie-
fert. Wenn die Ware an einen zwischen 
Händler und Kunde vereinbarten Ort 
geliefert wird, der in einem EU-Staat 
liegt, für den der Händler in seinen 
AGB die Abholung anbietet.

Beispiel 
Ein dänischer Kunde möchte auf einer 
deutschen Seite eine Spülmaschine 
kaufen. Der Händler liefert nur nach 
Deutschland. Zwischen Händler und 
Kunde wird als Abholort eine deutsche 
Adresse vereinbart. Der Händler muss 
dem Kunden nun die Spülmaschine zu 
den gleichen Konditionen (Preis, Lie-
fer- und Zahlungsbedingungen) ver-
kaufen wie einem deutschen Kunden.

In 3 Fällen sind unterschiedliche Geschäftsbedingungen verboten:

1. Bei Dienstleistungen, die an einem 
physischen Ort erbracht werden, an 
dem der Händler tätig ist, z. B. Auto-
vermietungen.

Beispiel 
Ein deutscher Kunde möchte ein Auto 
in Madrid mieten. Er nutzt dafür eine 
spanische Seite. Er kann das Auto zu 
gleichen Konditionen (z. B. Preis, Ab-
holzeit) mieten wie ein Spanier.

2. Bei elektronisch erbrachten Dienst- 
leistungen wie Clouds, Data-Ware- 
housing und Webhosting. 

Beispiel 
Ein deutscher Kunde möchte seine 
Homepage durch einen spanischen 
Anbieter ins Internet stellen lassen. Der 
Kunde kann diese Dienstleistung oh-
ne zusätzliche Kosten nutzen, genau-
so wie ein spanischer Kunde.



BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Unter Webhosting versteht man die Bereitstellung von 
Speicherplatz für Internetseiten. Ist eine Seite „gehostet“, ist 

sie im Internet verfügbar und kann aufgerufen werden.

Unter einer Cloud versteht man ein Netz leistungsfähiger 
Rechner, auf die Anwender ihre Daten auslagern können, wenn 

sie z. B. auf der Festplatte ihres PCs keinen Platz mehr haben 
oder von überall aus auf die Daten zugreifen möchten. Die Daten 

werden mit Hilfe des Internets in die Cloud übertragen. 

Unter Data-Warehousing versteht man eine Sammlung von 
Zahlen, Daten und Fakten eines Unternehmens. Diese werden in 

einer Datenbank, dem sog. Data-Warehouse, zusammengetragen, 
damit sie später ausgewertet bzw. genutzt werden können.
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Einkaufen wie Einheimische
Online-Shops mit länderspezifischen 
Preisen, Zahlungs- und Lieferbedin-
gungen sind auch weiterhin zulässig. 
Allerdings dürfen Kunden aus anderen 
EU-Ländern, Norwegen, Island und 
Liechtentein nicht benachteiligt wer-
den. So kann ein Kunde aus Deutsch-
land auf der Webseite zu den gleichen 
Bedingungen einkaufen wie ein fran-
zösischer Kunde. 

Der Händler ist nicht verpflichtet, in je-
des EU-Land zu liefern. Schließt er z. B. 
die Lieferung nach Deutschland aus, 
kann der Kunde keine Lieferung nach 
Deutschland verlangen. Er kann sich 
aber die Ware an eine Adresse liefern 
lassen, die in einem EU-Mitgliedstaat 
liegt, für den der Händler in seinen AGB 
die Lieferung anbietet. Dort muss er sie 
dann abholen oder den Weitertransport 
nach Hause organisieren.

DIE GEOBLOCKING-VERORDNUNG: 
WISSENSWERTES FÜR VERBRAUCHER

Länderspezifische Seiten sind legal
Online-Händler dürfen für die Länder, 
in die sie liefern, eigene Internetseiten 
betreiben. Das bedeutet, dass sich Prei-
se und Sortiment je nach Land unter-
scheiden können.

Dennoch müssen alle Kunden euro-
paweit jede Internetseite uneinge-
schränkt aufrufen können. 

Beispiel
Ein italienischer Online-Händler be-
treibt für seine Kunden aus Deutsch-
land eine eigene Webseite. Auf die-
ser verkauft er Nudelmaschinen. Der 
Preis auf dieser Seite ist höher als der 
Preis auf der italienischen. Das ist legal. 

Allerdings muss dem Kunden nun er-
möglicht werden, die italienische Sei-
te aufzurufen, damit er dort, wenn er 
möchte, zum günstigeren Preis die Ma-
schine bestellen kann.
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VERBRAUCHERFRAGEN

Müssen Sonderangebote auf allen 
länderspezifischen Webseiten er-
scheinen?

Nein. Bietet der Händler z. B. ein Pro-
dukt auf einer spanischen Seite zum 
Sonderpreis an, muss er es nicht auf ei-
ner deutschen Seite anbieten. Er muss 
aber sicherstellen, dass der deutsche 
Kunde das Produkt auf der spanischen 
Seite zum Sonderpreis kaufen kann. 
Und zwar zu den gleichen Bedingun-
gen wie ein Spanier. 

Dürfen Anbieter höhere Versand-
kosten für Lieferungen ins EU-Aus-
land verlangen?

Ja. Die Lieferung innerhalb Deutsch-
lands kann 10 Euro kosten, die nach Bul-
garien 20. Möchte nun ein rumänischer 
Kunde die Ware nach Bulgarien bestel-
len, liegen die Frachtkosten bei 20 Euro,  
bestellt er nach Deutschland bei 10.

Dürfen Händler ihre Ware bis zur 
Zahlung vom Versand zurück-
halten?

Ja. Aber nur, wenn es durch objektive 
Gründe gerechtfertigt ist.

Beispiel
Ein Online-Händler überprüft die Kre-
ditwürdigkeit der Kunden durch Boni-
tätsbewertungs-Systeme. Da der Kunde 
seinen Wohnsitz in einem anderen EU-
Land hat, findet er den Kunden nicht 
in solch einem System. In diesem Fall 
kann der Händler die Ware so lange 
vom Versand zurückhalten, bis er die 
Bestätigung seiner Bank bekommt, dass 
die Zahlung erfolgt ist.
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Gilt die Verordnung auch bei Zahl- 
ung auf Rechnung? 

Ja, falls der Händler „Zahlung auf Rech-
nung“ akzeptiert.

Beispiel 
Ein deutscher Online-Händler, der nur 
nach Deutschland liefert, akzeptiert fol-
gende Zahlungsarten: auf Rechnung 
oder per Überweisung. Bestellt ein ita-
lienischer Kunde und möchte die Ware 
per Überweisung von einem italieni-
schen Bankkonto aus bezahlen, kann 
das der Verkäufer nicht ablehnen.

Der Händler muss aber nicht akzep-
tieren, wenn der Kunde, der die Lie-
ferung von Deutschland nach Italien 
selbst organisiert hat, bei Erhalt der 
Ware die zugehörige Rechnung in bar 
begleichen möchte.



VERBRAUCHERFRAGEN

An wen können sich Verbraucher 
wenden, die durch Geoblocking 
benachteiligt wurden?

An den Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur.

www.bundesnetzagentur.de
geoblocking@bnetza.de

Adresse Postfach 8001, 53105 Bonn
Telefon  +49 (0) 30 22 480 500
Fax  +49 (0) 30 22 480 515

Darf ein deutscher Kunde, dessen 
in Frankreich online gekaufte Spül-
maschine defekt ist, auf Kosten 
des Händlers einen deutschen 
Kundendienst-Techniker rufen?

Nein. Daher sollte der Kunde den Händ-
ler vor dem Kauf fragen, wie ein mög-
licher Kundendienst aussehen könn-
te. Dem Kunden stehen aber Gewähr-
leistungsrechte (Reparatur, Ersatz) zu, 
wenn die Ware defekt ist.

Fallen die Kreditkartengebühren 
nun vollständig weg?

Nur teilweise. Das deutsche Recht (§ 
270 a BGB) sieht vor, dass Händler auf 
ihren deutschen Shoppingseiten keine 
„Gebühren“ für die Zahlung per Last-
schrift oder Überweisung von ihren Pri-
vat- und Firmenkunden verlangen kön-
nen. Auch nicht, wenn Privatkunden mit 
Kreditkarten-Arten wie z. B. Visa Card 
oder Mastercard (4-Parteien-System) 
bezahlen möchten. 

Für alle Zahlungsmittel, die nicht dem 
§ 270 a BGB unterliegen, wie z. B. Zah-
lung per American Express (3-Partei-
en-System), kann der Händler von sei-
nen Privat- und Firmenkunden „Ge-
bühren“ verlangen. Diese müssen aber 
für alle Kunden gleich hoch sein. Darü-
ber hinaus dürfen sie nicht höher aus-
fallen als die „Gebühren“, die der Händ-
ler selbst für die Nutzung des jeweili-
gen Zahlungsmittels an seinen Dienst-
leister bezahlt.
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WAS MÜSSEN HÄNDLER JETZT GANZ KONKRET TUN?

DIE GEOBLOCKING-VERORDNUNG: 
WISSENSWERTES FÜR UNTERNEHMER

1. Abschaltung jeglicher Zugangs-
blockaden für Zugriffe aus dem EU- 
Ausland, Liechtenstein, Norwegen oder 
Island, die z. B. an die IP-Adresse des 
Kunden geknüpft sind.

2. Abschaltung sämtlicher Einstel-
lungen zur automatischen Weiterlei-
tung von Kunden aus dem EU-Ausland, 
Norwegen oder Island, die z. B. an die 
IP-Adresse des Kunden geknüpft sind 
bzw. Schaffung von Abfragemöglich-
keiten, ob der Kunde eine Weiterlei-
tung wünscht.

3. Anpassung der Website an auslän-
dische Zahlungsmittel: Werden z. B. 
Überweisungen grundsätzlich akzep-
tiert, muss das System Überweisun-
gen aus dem EU-Ausland, Liechten-
stein, Norwegen und Island verarbei-
ten können.

4. Anpassung der Website an be-
stimmte Zahlungs-Marken: Wird z. B.  
Visa Card als Zahlungs-Marke akzep-
tiert, muss das System auch Visa Card 
Zahlungen aus dem EU-Ausland, Liech-
tenstein, Norwegen und Island verar-
beiten können.

5. Anpassung und Vereinheitlichung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. Die AGB müssen geprüft werden, 
ob sie diskriminierend sind und ggf. ge-
ändert werden. Und zwar so, dass kein 
Kunde aufgrund seiner Staatsangehö-
rigkeit, seines Wohnsitzes, seines Zah-
lungsmittels, seiner Lieferadresse oder 
seines Firmensitzes benachteiligt wird. 

Ausnahme: Abweichende Geschäfts-
bedingungen sind zulässig, falls sie 
zur Einhaltung nationaler Gesetze nö-
tig sind. Das ist der Fall, wenn es un-
terschiedliche nationale Regelungen,  
z. B. zu den Mehrwertsteuersätzen, gibt.
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6. Festlegung, in welche EU-Länder 
geliefert werden soll. Onlinehändler 
sind nicht verpflichtet, in alle EU-Mit-
gliedsstaaten zu liefern oder Nieder-
lassungen in anderen EU-Ländern zu 
betreiben. 

Liefert ein deutscher Händler nur nach 
Frankreich, aber nicht nach Italien, ist 
das erlaubt. Der italienische Kunde 
kann nicht verlangen, dass der Händ-
ler nach Italien liefert. Der Kunde muss 
aber die Möglichkeit haben, die Ware 
nach Frankreich zu bestellen.

7. Technische Anpassung des Systems, 
damit beim Bestellprozess auslän-
dische Lieferadressen, Rechnungs- 
adressen und Telefonnummern er-
fasst und bearbeitet werden kön-
nen. Dem Kunden muss z. B. ermög-
licht werden, eine Lieferanschrift in 
einem der Mitgliedstaaten, in die der 
Händler liefert, einzugeben.

8. Bei länderspezifischen Seiten: 
Überprüfung, ob die nationalen Re-
geln zur Besteuerung, das Wettbe-
werbsrecht und die Verbrauchervor-
schriften des jeweiligen Landes ein-
gehalten werden. 

Beispiel
Wird von einem deutschen Händler ei-
ne Seite speziell auf Spanien ausgelegt, 
müssen meist die spanischen Regeln 
zur Mehrwertsteuer beachtet werden.

9. Wurde der Zugang zur Internetsei-
te durch Geoblocking-Maßnahmen 
für bestimmte Kunden beschränkt, 
ist zu prüfen, ob diese aufgrund der 
Rechtsvorschriften (national und EU) 
gerechtfertigt sind. Das ist dann der 
Fall, wenn bestimmte Waren nicht in 
bestimmte Länder geliefert werden 
dürfen, z. B. Feuerwerkskörper.
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Die Verordnung sieht keinen Kontrahie-
rungszwang, also keine Verpflichtung 
zum Vertragsabschluss, vor. Der Händ-
ler darf selbst entscheiden, an wen er 
verkaufen möchte und an wen nicht. 
Lehnt es der Händler z. B. ab, an einen 
Kunden aus dem EU-Ausland zu ver-
kaufen, darf er dies tun. 

KEIN KONTRAHIERUNGSZWANG FÜR ONLINE-HÄNDLER

Er darf nur in 2 Fällen den Vertragsab-
schluss ablehnen:
• Es sind die gleichen Voraussetzun-

gen wie bei einem Inlandskunden 
gegeben, z. B. Risiko des Zahlungs-
ausfalls, Betrugsverdacht, negative 
Bonitätsprüfung.

• Es gibt objektive Rechtfertigungs-
gründe, z. B. eine gesetzliche Be-
schränkung wie bei Feuerwerkskör-
pern, die nicht in jedes EU-Land ge-
liefert werden dürfen.
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UNTERNEHMERFRAGEN

Der Unternehmer möchte den 
Kunden weiterleiten. Was kann 
er tun, um die Zustimmung des 
Kunden zu erhalten?

Das Einfachste ist, den Kunden zu fra-
gen, ob er mit der Weiterleitung ein-
verstanden ist. Hat er ausdrücklich zu-
gestimmt, darf er weitergeleitet wer-
den. Technisch wäre dies mit einer sog. 
„Opt-in-Lösung“ machbar. Auf dem 
Bildschirm erscheint ein Fenster mit 
der Frage, ob er weitergeleitet werden 
möchte. Kreuzt der Kunde „ja“ an, er-
folgt die Weiterleitung.

Das ist zu beachten:

• Der Händler sollte den Kunden vorher 
informieren, dass es auf der Seite ein 
anderes Sortiment und ggf. andere 
Preise als auf der ursprünglichen gibt. 

• Dem Kunden muss die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die Zustimmung 
zu widerrufen. 

• Der Händler braucht die Zustimmung 
nicht jedes Mal erneut einholen.

• Die ursprüngliche Internetseite muss 
weiterhin leicht zugänglich sein.

• Die Zustimmung muss nachweis-
bar sein.

An wen können sich Unternehmer 
wenden, wenn sie Fragen zur Geo-
blocking-Verordnung haben?

An die E-Commerce 
Verbindungsstelle

www.ecommerce-verbindungsstelle.de
info@ecommerce-verbindungsstelle.de

Adresse Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl
Telefon  + 49 (0) 78 51 / 991 48 36
Fax + 49 (0) 78 51 / 991 48 11 

Bis wann müssen Unternehmer 
ihre Internetseiten an die Anfor-
derungen der Verordnung ange-
passt haben? 

Seit dem 3. Dezember 2018 müssen 
Unternehmer ihre Internetseiten an 
die Anforderungen aus der Verord-
nung angepasst haben. 
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VERSTÖSSE GEGEN DIE GEOBLOCKING-
VERORDNUNG: DURCHSETZUNGSSTELLEN

Jeder Mitgliedstaat muss mindestens 
eine zuständige Stelle für eine ange-
messene und wirksame Durchsetzung 
der Geoblocking-Verordnung benen-
nen.

In Deutschland übernimmt die Bun-
desnetzagentur diese Aufgabe. Ihr ob-
liegt die Aufsicht darüber, dass die An-
forderungen aus der Verordnung ein-
gehalten werden.

Die Bundesnetzagentur hat die Mög-
lichkeit, Ordnungswidrigkeiten zu ver-

folgen und Bußgelder zu verhängen. 
Werden z. B. Verstöße gegen die Geo- 
blocking-Verordnung als Ordnungs-
widrigkeit eingestuft, kann das entspre-
chende Verfahren gegen den Händ-
ler eingeleitet werden. Hierbei könn-
ten Geldbußen von bis zu 300.000 Eu-
ro verhängt werden. Die Schwere des 
Verstoßes sowie die Größe des Unter-
nehmens spielen bei der Festsetzung 
der Bußgeldhöhe eine wichtige Rolle.

www.bundesnetzagentur.de

http://www.bundesnetzagentur.de


WEIL ES BEREITS SPEZIELLE REGELUNGEN FÜR DIESE BEREICHE GIBT

FOLGENDE BEREICHE SIND VON DER 
GEOBLOCKING-VERORDNUNG AUSGENOMMEN 

Dienstleistungen,  
die in Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten  

oder Werken stehen, die nicht in physischer Form vorliegen 

Musik-Downloads | Streaming-Dienste

Finanzdienstleistungen

Bankdienstleistungen | Versicherungen | Kredite

Audiovisuelle Medien,  
d. h. Medien, die Informationen über Ton & Bild vermitteln

Musik-Downloads | Streaming
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Verkehrsdienstleistungen 

Bus | Bahn | Flug | Schiff

Dienstleistungen im Gesundheitswesen

ärztliche Behandlung | Verkauf von Medikamenten

Dienstleistungen im sozialen Bereich

Kindergärten

Produkte, deren Verkauf gegen das EU-Recht oder das Recht 
des Landes verstößt, in dem der Händler seinen Sitz hat

Feuerwerkskörper | Tiere und Pflanzen, deren Einfuhr verboten ist
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Produkte, die in bestimmten Ländern der Preisbindung unterliegen

In Deutschland gibt es z. B. eine Buchpreisbindung.

Ein deutscher Online-Shop, der in Deutschland Bücher ver-
kauft, darf die Preise folglich nicht nach oben oder unten kor-

rigieren und muss sich an die festgelegten Preise halten.

Liefert der deutsche Online-Händler in ein EU-Land, in dem es kei-
ne Buchpreisbindung gibt, darf er geringere oder höhere Preise verlan-
gen. Allerdings muss er seinen Kunden die Möglichkeit geben, das Buch 

auf der deutschen Internetseite zum deutschen Preis zu bestellen.

Liefert der Online-Händler in ein Land, in dem es eben-
falls eine Buchpreisbindung gibt, z. B. nach Österreich, 

muss er die Preise dieses Landes übernehmen.



www.ecommerce-verbindungsstelle.de

eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland 

beim Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V.

http://www.ecommerce-verbindungsstelle.de

